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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Donnerstag, den 18 Dec. 1820. Drittes Quartal. Den 27 Frimäre IX.

Gesetzgebender Rath.
Beylagen zu dein Abgabengesetz für 1800.

1.
Botschaftdes Voll z. Raths V8. Dec.
B. G. Wir haben die Ehre Ihnen von neuem

den Entwurf eines Auflagensystems für das Iahrigoo
zu überreichen.

Es wird Ihnen nicht entgehen, daß die der Voll,
zichung gemachten Bemerkungen benuzt, und diejenigen
Veränderungen in diefe Arbeit aufgenommen worden
sind, die mit den Hanptgrundfätzen derselben uns ver-
einbar gefchienen haben / und vermittelst derer wir Ihre
Zustimmung gewärtigen dürffen. Wir können Ihnen
dabey den gegenwärtigen peinlichen und beunruhigen-
den Zustand der öffentlichen Cassen nicht verhelen / und
wie dringend die Nothwendigkeit fey / die Quellen neuer
Einkünfte zu eröffne»/ um den mannigfaltigen Bedürft
Nissen zu begegnen/ welche von allen Seiten her auf
uns zubringen.

Der gesttzgcbende Rath fühlt gewiß mit uns, daß
ein wohl eingerichtetes Finanzfvstem allein, und eine
weise Vertheilung der Auflagen/ der Verlegenheit/in
der wir uns befinden / ein Ende machen kann. Das-
jenige/ welches wir Ihnen vorlege» / glauben wir einer
besteren Ausarbeitung und in der Folge einer weiteren
Vervollkommnung fähig zu seyn / wobey die Erfahrung
allein als Leiterin auftreten kann; auf feiner sehr bal-
digen Vollziehung beruht unsere Hoknuna / dem drü-
kenden Mangel der Schatzkammer abzuhelfen. Wir
bitte» Sie B. G. wohl zu erwägen, daß jeder Tag
Aufschub uns von unserm Ziele entfernt/ und zwar
ausser allem Verhältniß der verstreichenden Zeit; Wir
bitten Sie zu bedenken / daß die aufs äusserste gestie.
gcnen Bedürfnisse in allen Fächern der StaatSverwal-
tung sich yjcht länger mehr aufschieben lassen.

2.
Bericht der Finanzco m mißion über

das Abgaben system.
B. G. Sie haben Ihrer staatswirthschaftlichen

Commißion und Bcygeordneten aufgetragen, den von
der Vollziehung erhaltenen zweyten Entwurf eines Aufla.
gensystems für das Jahr iZoo, oder eigentlicher zu

reden, für die Zeit vom i. Juni igoo bis zi. May
lgoi zu untersuchen, und Ihnen den Vortrag darüber

zu erstatten.

Als vor bald zwey Monaren der erste Entwurf die,
ses Auflagensystems Ihnen B. G. eingereicht ward,
so halte die jczt wieder Bericht erstattende Commißion
die Ehre, Ihnen über jeden einzelnen Theil desselben,

einen besondern und umständlichen Rapport zu hinter-
bringen. Es gefiel Ihnen auch, auf diefe Vorträge
hin, in eine detaillirte Behandlung des ganzen Aufla-
gensystems einzutreten, und Ihre Willensmeynung dar,
über zu äussern. Ihre daherigen Be chlüsse wurben/er
Commißion mitgetheilt, mit dem Auftrage, solche der

Vollziehung bekannt zu machen, und sich der zu er«

hebenden Auflagen wegen mit derselben zu besprechen.

So eint als anderem ward pünktlich nachgelebt, und
es wurden nicht nnr zwey ordentliche Zusammenkünfte

zwischen der ganzen Commißion und dem Ausschusse

des Voll;. Raths abgehalten, sondern es ward noch

manches, theils durch Corresponded, theils durch ttn-
terredung zwischen einzelnen Mitgliedern der beyden AuS«

jchüsse ausgemittelt.
Von allen diesen Verhandlungen ist nun der neue

Entwurf, über den gegenwärtig zu delideriren ist, das
endliche Resultat.

Da derselbe von dem ersten Entwürfe, der Ihnen
B- G. »och in frischem Angedenken seyn muß, eben

nicht sehr abweicht, so wäre es wohl überflüßig, in



— 852 —

eine genaue, in allen Detail sich einlassende Zergliederung
desselben einzutreten. Es wirb Ihnen gewiß genügen,

wenn Ihnen die Hanprmomente dieses Entwurfs kürz-

lich angezeigt werden, und wenn an jedem vorkommen-
den Ort bemerkt wird, worinn dieser zweyte Entwurf
von dem erster» abweicht, und in wie weit dabey

den Aeusserungen des gesetzgebenden Rathes entsprochen

worden sey.

Aufiagensystem für das Jahr issos.

i. Direkte Auflagen,
i) Grundsteuer. Sie beträgt 2 p, 1000 von

allen Liegenschaften, Gebäuden sowohl ns Grund-
stükken. In dem ersten Entwürfe waren die Gebäude

nur zu r p. 1000 angeschlagen; die Vollziehung hat
aber den dahcrigen Beschluß des gefttzg. Rathes ange-

nommcn und sie demnach der Auflage auf die Grund-
stücke gleich gemacht.

(Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Fortsetzung der Anzeige von^ Stapfers

Bemerkungen über den Zustand der
Religion u. f. w.)

Unstreitig hat kein einzelner Lehrer der pro-
hestantifchen Kirche (denn diese hat doch wohl
B- St. allein oder doch vorzüglich im Auge, wenn
er von „ andern Kirchenpartheycn " im Gegensatze mit
der Katholischen spricht), das Recht, ohne Bcvollmäch-
tigung der Kirchenglieder, in ihrem gemeinschaftlichen

Namen zu bestimmen, was das Glaudcnsbekcnntniß
der ganzen Parthey sey, und die Norm des
Unterrichts der Lehrer dieser Parthey eigen-
mächtig festzusetzen. Aber nun sehe man, wie die-

ser Minister unmittelbar darauf mit dieser unstreitig
wahren Bchaupiung das Recht protestantischer Lehrer,

mit Verwerfung alles menschlichen Ansehens in Glau-
bcnssachcn, die in den anerkannten heiligen Schriften
der Christen enthaltene göttliche Lehre nach eigener

Ueberzeugung vorzutragen, gleichsam vernichte» will
und also zwey ganz verschiedene Dinge
mit einander ver wechselt. Denn es ist doch

wohl so Golt will, durchaus etwas anders, seine Ue-

berzeugung als das Glaubensbekenntniß einer ganzen
Parthey, ohne von dieser dazu beauf-
prägt z u seyn, vorzustellen, ja sie zum binden.
Ke.w Gesetze für aIIe Lehrer dersel be n ma.

chen zu wollen, und hingegen fei n e ci g e n e U e ber-

zeugung als solche ohne Anmaßung vor-
zutragen. Schon diese Verwirrung von Begriffen
sezt in Verwunderung. Nun jagt aber ferner B. St.
die Mehrheit ver K i r eh e » g l i c d e r müsse erst

eine Abänderung des eingeführten LchrbegriffS nöthig

finden und billigen; und wenn ein Lehrer, obgleich mit
der Ueberzeugung, seine Pflicht zu thun, sich vorher

davon entferne, so handle er gewissenlos und

eib brüchig, und richte moralisches Unheil
an. Wie ein geachteter Minister, der vorher Profej-

for der Religionsphilosophie gewesen war, diese Be>

hauptung aufstellen könne, ist dem Nec. nur durch die

angenommene Hypothese, daß die Berner Geistliche»

ihn in ein gewisses Gedränge gebracht haben, erklärlich.

Wenn noch gesagt worden wäre, daß die Mehrheit der

Mitglieder einer aus lauter sachkundigen, mithin ge-

lehrten und dabey über Sectengeist erhabenen Männer»

bestehenden Commißion die Norm, wonach in der pro-

testantischen Kirche iczt gelehrt werden müßte, best»»-

men oder vielmehr nur ftstsetz n sollte, was n i ch t ge>

lehrt werden dürfte, so ließe sich die Sache noch in

Ucberlegung nehmen; aber daß die Mehrheit der »n-

ter ri ch ts b e dü rftig e n Lay en, die sich M
die Dogmatik gar nicht verstehen, die niclck einninl

wissen, was zur Zeit der GlaubcnSveibcsserung »Is

Lehrbegriff der reformirte» Kirche fcstgesezt worden ist?

und die nicht im Stande sind, zu beurtheilen, was

man davon heut z» Tage noch beybehalten, was man

hingegen fallenlassen soll, die Norm des Unter-

richts ihrer Lehrer zu bestimmen habe,

ist ein unannehmbarer Vorschlag, und jeder edelben-

kende Mann unter den protestantischen Lehrern würbe

lieber sogleich sein Amt aufgeben, als diese Riet»

ter seiner Lehrvorträge anerkenne».
Nach Nec. Dafürhalten kann von einem protestantische»

Lehrer, als solchem, rechtlicher Weise nichts verlaB

werden, als daß er die Christliche Lehre,

so wie er sie aus unsern heiligen Sck^'
ten nach der bcßten Ein ficht, die
möglich, geschöpft hat, gewisscnh»"
vortragen, und sich ernstlich bestrebe»

wolle, in der Erkenntniß derselbe»

immerfort zu wachsen; und schon verschiebet

deutsche Consistorie» in noch nicht politisch wiedert«

bornen Staaten machen keine andere dogmatische K»"

dernng an die Lehrer die sie in Eid und Pflicht »et

men;> selbst da,, wo man noch auf die Décrété dt
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